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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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• Stadt Bocholt
• Stadt Borken
• Kreis Borken
• Stadt Emsdetten
• Stadt Gescher
• Stadt Greven
• Stadt Gronau
• Gemeinde Heek
• Gemeinde Heiden
• Gemeinde Hopsten
• Stadt Hörstel
• Stadt Horstmar
• Stadt Ibbenbüren
• Stadt Isselburg 
• Gemeinde Ladbergen
• Gemeinde Laer
• Gemeinde Legden
• Stadt Lengerich
• Gemeinde Lienen
• Gemeinde Lotte
• Stadt Lünen
• Gemeinde Metelen
• Gemeinde Mettingen
• Gemeinde Neuenkirchen
• Gemeinde Nordwalde
• Stadt Ochtrup
• Gemeinde Raesfeld
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• Gemeinde Reken
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63  Genehmigung und Bekanntmachung der Ände-
rung der Verbandssatzung des Zweckverbandes 
KAAW

Die nachstehende geänderte Fassung der Verbandssatzung 
des Zweckverbandes Kommunale ADV-Anwendergemein-
schaft West (KAAW) habe ich mit Verfügung vom heuti-
gen Tage gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 2 des Staatsvertrages 
zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Nord-
rhein-Westfalen über Zweckverbände, öffentlich-rechtli-
che Vereinbarungen, kommunale Arbeitsgemeinschaften 
und Wasser- und Bodenverbände - Bekanntmachung vom 
26.11.1969 - (SGV 202) genehmigt. 

Die geänderte Fassung der Verbandssatzung wird hiermit 
gemäß § 20 Abs. 4 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) 
bekannt gemacht. Die Änderung wird am Tag nach der Ver-
öffentlichung in diesem Amtsblatt wirksam.

Münster, den 20. März 2023  Bezirksregierung Münster 
 Az.: 31.1.23.06-002/2023.0001 
 Im Auftrag 
 gez. Hoofe

Änderung der Satzung des Zweckverbandes  
Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West 

(KAAW)  
- geänderte Fassung vom 17. November 2022 -

§ 1 
Verbandsmitglieder

(1) Die Behörden / Gemeindeverbände
 • Stadt Ahaus
 • Gemeinde Altenberge
 • Gemeindekassenverband Altenberge
 • Stadt Bad Iburg

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

66 Verlust von Dienstsiegeln 90

67  Bestellung von bevollmächtigten Bezirksschornstein- 
fegern (m/w/d) 90

68  Bekanntmachung über die Zulassung von Ausnahmen  
gemäß  § 23 Abs. 1 der 13. BImSchV und § 24 Abs. 1  
der 17. BImSchV für das Kraftwerk I der Firma Evonik 
Operations im Chemiepark Marl 90
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 • Kreis Steinfurt
 • Gemeinde Südlohn
 • Stadt Tecklenburg
 • Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
 • Gemeinde Velen
 • Stadt Vreden
 • Gemeinde Westerkappeln
 • Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
 • Gemeinde Wettringen
 • Stadt Wülfrath
 •  Zweckverband aktuelles forum Volkshochschule für 

die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die 
Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Süd-
lohn

  bilden nach § 1 in Verbindung mit §§ 4 des Gesetzes 
über Kommunale Gemeinschaftsarbeit einen Zweckver-
band.

(2)  Der Beitritt weiterer Kommunen, Gemeindeverbände 
oder Kreise ist möglich.

§ 2 
Name und Sitz

(1)  Der Zweckverband führt den Namen „Kommunale 
ADV-Anwendergemeinschaft West - KAAW -".

(2) Sitz des Zweckverbandes ist Ibbenbüren.

(3)  Der Sitz des Verbandes kann durch Beschluss der Ver-
bandsversammlung in eine andere Mitgliedskommune 
verlegt werden.

§ 3 
Pflichten der Verbandsmitglieder

(1)  Die Verbandsmitglieder verpflichten sich, die Ziele des 
Zweckverbandes aktiv zu fördern. Sie wirken in ihrem 
Einflussbereich darauf hin, die Beschlüsse des Zweck-
verbandes umzusetzen.

(2)  Hard- und Softwarebeschaffungen können gemeinsam 
erfolgen, um aus dem Nachfragepotenzial entstehende 
Möglichkeiten zu nutzen.

(3)  Die Verbandsmitglieder sollen bei gemeinsam einge-
setzten Programmen Änderungswünsche an den Her-
steller nur über den Verband veranlassen. Näheres kann 
durch eine gesonderte Vereinbarung geregelt werden.

§ 4 
Aufgaben

Die Verbandsmitglieder arbeiten eng zusammen und koordi-
nieren ihre EDV-Entwicklung unter Beteiligung des Verban-
des insbesondere für folgende Aufgaben:

•  Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung 
und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in 
den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder,

•  die Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und 
Software-Auswahl sowie -Beschaffung, Anpassung der 
eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, 
Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software,

•  Ermöglichen und Begleiten des Erfahrungsaustausches 
der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwick-
lung der Datenverarbeitung,

•  Koordination des Austausches von selbst entwickelter 
Software der Mitglieder,

• gemeinsame EDV-Lösungen,

•  Dienstleistungen für die Mitglieder, z. B. Kopfstellen 
und Shared-Service-Center inklusive Unterstützung 
und Beratung der Mitglieder in den Bereichen des kom-
munalen Rechnungswesens sowie Durchführung von 
steuerlichen Hilfeleistungen und

• Dienstleistungen für Dritte.

§ 5 
Organe

(1)  Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsver-
sammlung und die Verbandsvorsteherin / der Verbands-
vorsteher.

(2)  Die Verbandsversammlung kann Fachausschüsse bilden. 
Es ist mindestens ein Lenkungsausschuss zu bilden.

(3)  Für die Führung der laufenden Geschäfte des Verban-
des kann eine hauptamtliche Geschäftsführerin / ein 
hauptamtlicher Geschäftsführer eingestellt werden. In 
diesem Fall gilt § 12.

§ 6 
Verbandsversammlung

(1)  Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern 
der Verbandsmitglieder. Jedes Verbandsmitglied entsen-
det unabhängig von der Einwohnerzahl eine Vertreterin 
/ einen Vertreter in die Verbandsversammlung. Der Ver-
treter jedes Mitglieds hat in der Verbandsversammlung 
eine Stimme.

(2)  Für jedes Mitglied ist für den Verhinderungsfall min-
destens eine Stellvertreterin / ein Stellvertreter zu be-
stellen.

(3)  Die Mitglieder der Verbandsversammlung und ihre 
Stellvertreterinnen / Stellvertreter werden durch die je-
weilige Vertretungskörperschaft für deren Wahlzeit aus 
ihrer Mitte oder aus den Dienstkräften des Verbandsmit-
glieds bestellt.

(4)  Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte eine 
Vorsitzende / einen Vorsitzenden und bis zu zwei Stell-
vertreter.

(5)  Die / Der Vorsitzende der Verbandsversammlung und 
die Verbandsvorsteherin / der Verbandsvorsteher sollen 
verschiedenen Verbandsmitgliedern angehören.

(6)  Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehren-
amtlich tätig. Auslagenersatz wird durch die entsen-
dende Kommune entsprechend der örtlichen Entschädi-
gungsvorschriften gem. § 45 GO erstattet.

§ 7 
Einberufung der Verbandsversammlung, Verfahren

(1)  Die Verbandsversammlung wird von ihrer / ihrem Vor-
sitzenden einberufen und geleitet. Sie tritt nach Bedarf, 
wenigstens jedoch einmal im Jahr, und zwar zur Be-
schlussfassung über die Haushaltssatzung sowie über 
die Rechnungslegung und die Entlastung der Verbands-
vorsteherin / des Verbandsvorstehers zusammen.

(2)  Die Einladung erfolgt unter Angabe des Datums, der 
Zeit, des Ortes und der Tagesordnung mit einer Frist von 
zwei Wochen schriftlich oder in elektronischer Form.

(3)  Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder vertreten ist.

(4)  Die / Der Vorsitzende benennt eine Protokollführerin/ 
einen Protokollführer. Die Protokollführerin / Der Proto-
kollführer hat über die Versammlung eine Niederschrift 
zu fertigen, in der Datum, Zeit und Ort der Sitzung, die 
Teilnehmerinnen / Teilnehmer, die Tagesordnung, die 
Verhandlungsgegenstände und die Beschlüsse festzu-
halten sind. Im Übrigen sind die Vorschriften der GO 
NRW sinngemäß anzuwenden.

(5)  Die Verbandsversammlung kann eine Geschäftsord-
nung erlassen.

§ 8 
Aufgaben der Verbandsversammlung

Neben den in § 5 Abs. 2 genannten Aufgaben ist die Ver-
bandsversammlung zuständig für:
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1. Die Änderung der Verbandssatzung,

2. die Auflösung des Zweckverbandes,

3.  die Wahl der Verbandsvorsteherin / des Verbandsvorste-
hers und ihrer / seiner Stellvertretung

4.  die Entscheidung über den Beitritt oder das Ausscheiden 
von Verbandsmitgliedern,

5. die Wahl der Mitglieder des Lenkungsausschusses,

6. die Festsetzung und Erhebung aller Umlagen,

7.  vermögensrechtliche Entscheidungen von erheblicher 
Bedeutung,

8. die Entscheidung über den Stellenplan,

9.  die Entscheidung über die Verwendung etwaiger Über-
schüsse.

§ 9 
Lenkungsausschuss

(1)  Dem Lenkungsausschuss nach § 5 Abs. 2 gehören ne-
ben der Verbandsvorsteherin / dem Verbandsvorsteher 
und der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden der Verbands-
versammlung bis zu neun von der Verbandsversamm-
lung zu wählende Mitglieder an.

(2)  Der Lenkungsausschuss berät und entscheidet über alle 
wesentlichen Angelegenheiten des Verbandes, soweit 
sie nicht ausdrücklich der Verbandsversammlung vor-
behalten sind.

(3)  Der Lenkungsausschuss berät die Geschäftsführung und 
entscheidet in allen für den Geschäftsbetrieb wichtigen 
Fragen, soweit sie nicht ausdrücklich der Verbandsver-
sammlung oder der Geschäftsführung vorbehalten sind.

(4)  Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des 
Lenkungsausschusses teil.

(5)  Die Geschäftsführung beruft die Sitzungen des Len-
kungsausschusses schriftlich oder elektronisch mit ei-
ner Frist von 2 Wochen mindestens einmal halbjährlich 
ein.

(6)  Für das Verfahren im Lenkungsausschuss gelten die 
Vorschriften für die Verbandsversammlung sinngemäß.

§ 10 
Verbandsvorsteher / Verbandsvorsteherin

Die Verbandsvorsteherin / Der Verbandsvorsteher und ihre / 
seine Stellvertretung werden von der Verbandsversammlung 
aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zu-
stimmung ihrer / ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreis 
der allgemeinen Vertreterinnen / Vertreter oder der leitenden 
Bediensteten der zum Zweckverband gehörenden Gemein-
den oder Gemeindeverbände gewählt.

§ 11 
Aufgaben der Verbandsvorsteherin /  

des Verbandsvorstehers

(1)  Die Verbandsvorsteherin / Der Verbandsvorsteher führt 
die laufenden Geschäfte sowie, nach Maßgabe der Ge-
setze, dieser Satzung und der Beschlüsse der Verbands-
versammlung, die übrige Verwaltung des Zweckver-
bandes und vertritt den Zweckverband gerichtlich und 
außergerichtlich.

(2)  Die Verbandsversammlung ist Dienstvorgesetzter der 
Verbandsvorsteherin / des Verbandsvorstehers. Die Ver-
bandsvorsteherin / Der Verbandsvorsteher ist Dienst-
vorgesetzte / Dienstvorgesetzter der Dienstkräfte des 
Zweckverbandes.

(3)  Die Verbandsvorsteherin / Der Verbandsvorsteher über-
trägt im Einvernehmen mit dem Lenkungsausschuss 
durch Geschäftsanweisung die laufende Geschäftsfüh-
rung der Geschäftsführerin / dem Geschäftsführer zur 
eigenverantwortlichen Erledigung.

§ 12 
Geschäftsführung

(1)  Die Geschäftsführung besteht mindestens aus einer  
Geschäftsführerin / einem Geschäftsführer.

(2)  Die Geschäftsführerin / Der Geschäftsführer ist für die 
wirtschaftliche Führung des Zweckverbandes verant-
wortlich.

(3)  Einzelheiten der Geschäftsführung regelt die von der 
Verbandsvorsteherin / dem Verbandsvorsteher im Ein-
vernehmen mit dem Lenkungsausschuss zu erlassende 
Geschäftsanweisung.

§ 13 
Wirtschaftsführung

Für die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten die 
Vorschriften der Gemeindeordnung mit Ausnahme der Vor-
schriften über die Auslegung der Haushaltssatzung, des Jah-
resabschlusses sowie über die örtliche Rechnungsprüfung 
und den Gesamtabschluss.

§ 14 
Dienstkräfte

(1)  Der Zweckverband kann hauptamtlich tätige Beamte 
sowie Angestellte und Arbeiter zur Erledigung seiner 
Aufgaben einstellen.

(2)  Über die Einstellung hauptamtlicher Mitarbeiterinnen / 
Mitarbeiter entscheidet auf Vorschlag der Geschäfts- 
führerin / des Geschäftsführers der Lenkungsausschuss.

(3)  Die nach geltendem Recht auszustellenden Urkunden 
für die Beamten sind vom Verbandsvorsteher und sei-
nem Stellvertreter oder einem weiteren Mitglied der 
Verbandsversammlung zu unterzeichnen.

§ 15 
Verbandsumlage

(1)  Die laufenden Bruttopersonal- und Bruttosachkosten 
des Zweckverbandes sowie die Höhe der sonstigen 
Personal- und Sachaufwendungen einschließlich der 
Kosten des Zweckverbandes, die ihm durch die Inan-
spruchnahme von Personal und Dienstleistungen der 
Mitglieder entstehen, haben die Verbandsmitglieder 
als Umlage anteilig nach der amtlichen Bevölkerungs-
fortschreibung (30.06. des Vorjahres) des Landesamtes 
für Datenverarbeitung und Statistik jährlich zu leisten. 
Nach Aufforderung durch den Verband sind angemesse-
ne Abschläge zu entrichten.

(2)  Erbringt der Zweckverband Leistungen für Nichtmit-
glieder (Dritte) sind diese mindestens voll kostende-
ckend in Rechnung zu stellen.

(3)  Gemäß §§ 4 und 5 GkG NRW kann ein Gemeindever-
band Mitglied in einem anderen Zweckverband sein. 
Sind alle Kommunen des Gemeindeverbandes, welcher 
eine Mitgliedschaft beantragt, ebenfalls Mitglied in der 
KAAW, wird eine Verbandsumlage gemäß § 19 GkG für 
diesen Gemeindeverband ausgeschlossen.

(4)  Sofern ein Kreis Mitglied im Zweckverband KAAW ist, 
sind unter Anwendung des § 15 Abs. 1 insgesamt 25% 
der Summe der Einwohner aller kreisangehörigen Städ-
te und Gemeinden als Berechnungsgrundlage anzuset-
zen.

§ 16 
Anwendung der Gemeindeordnung

Soweit das Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsar-
beit oder diese Satzung nichts anderes bestimmen, gelten 
die Vorschriften der Gemeindeordnung NRW in der jeweils 
gültigen Fassung sinngemäß.

Gleiches gilt für den Fall, dass Regelungen der Satzung feh-
lerhaft oder aus sonstigem Grund unanwendbar sind. 
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§ 17 
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen des Zweckverbandes erfolgen nur im 
Amtsblatt der zuständigen Aufsichtsbehörde.

§ 18 
Ausscheiden von Verbandsmitgliedern, Kündigung

(1)  Über das Ausscheiden von Verbandsmitgliedern ent-
scheidet die Verbandsversammlung.

(2)  Verbandsmitglieder können die Mitgliedschaft mit ei-
ner Frist von einem Jahr zum Ende des Haushaltsjah-
res kündigen. Bis zur Rechtswirksamkeit des Austritts 
bleibt die Verpflichtung zur Zahlung der auf das aus-
scheidende Mitglied entfallenden Anteile nach § 15.

§ 19 
Auflösung und Abwicklung des Zweckverbandes

(1)  Die Auflösung des Zweckverbandes ist mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln aller Stimmen durch Beschluss 
der Verbandsversammlung möglich.

(2)  Im Falle der Auflösung des Verbandes wird das nach Be-
reinigung der Verbindlichkeiten verbleibende Verbands-
vermögen nach dem § 15 Abs. 1 festgelegten Schlüssel 
und nach näherer Bestimmung durch die Verbandsver-
sammlung unter den im Zeitpunkt der Auflösung ver-
bleibenden Mitglieder aufgeteilt. Ist eine Realaufteilung 
nicht möglich, ist eine Lösung über Ausgleichszahlun-
gen anzustreben.

(3)  Soweit Dienstverhältnisse hauptamtlicher Beschäftigter 
nicht gelöst werden können, sind diese von einem oder 
mehreren Mitgliedern weiter zu beschäftigen. Die Kos-
ten der Weiterbeschäftigung sind von den Verbandsmit-
gliedern anteilig entsprechend § 15 zu übernehmen.

  Die §§ 128 ff. des Rahmengesetzes zur Vereinheitli-
chung des Beamtenrechts gelten entsprechend. Kommt 
keine Einigung zustande, entscheidet die zuständige 
Aufsichtsbehörde.

(4)  Der Verband gilt nach seiner Auflösung als fortbeste-
hend, so lange die Abwicklung einzelner Geschäfte dies 
erfordert.

§ 20 
Genehmigung und Inkrafttreten

Die Satzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehör-
de. Sie tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 85-88

  

   
  
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


